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§ 100

Staatsfeindliche Verbindungen

(1) Wer zu Organisationen, Einrichtungen, Gruppen 
oder Personen wegen ihrer gegen die Deutsche Demo
kratische Republik oder andere friedliebende Völker 
gerichteten Tätigkeit Verbindung aufnimmt, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren be
straft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

Terror

§ 101

(1) Wer es mit dem Ziel, Widerstand gegen die soziali
stische Staats- oder Gesellschaftsordnung oder die Ord
nung an der Staatsgrenze der Deutschen Demokrati
schen Republik zu leisten oder hervorzurufen, unter
nimmt, Sprengungen durchzuführen, Brände zu legen, 
Zerstörungen herbeizuführen oder andere Gewaltakte 
zu begehen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei 
Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebens
längliche Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt 
werden.

§ 102

(1) Wer es mit dem Ziel, die sozialistische Staats
oder Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokrati
schen Republik zu schädigen, unternimmt, einen An
griff auf Leben oder Gesundheit eines Bürgers der 
Deutschen Demokratischen Republik bei Ausübung oder 
wegen seiner staatlichen oder gesellschaftlichen Tätig
keit zu begehen oder in anderer Weise gegen ihn Ge
walt anzuwenden, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebens
längliche Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt 
werden.

§ 103 
Diversion

(1) Wer es mit dem Ziel, die Volkswirtschaft, die so
zialistische Staatsmacht oder die Verteidigungskraft der 
Deutschen Demokratischen Republik zu schädigen, 
unternimmt, Maschinen, technische oder militärische 
Anlagen und Ausrüstungen, Gebäude, Transport- öder 
Verkehrseinrichtungen, wirtschaftliche Rohstoffe oder 
Erzeugnisse, Unterlagen der Forschung und Wissen
schaft oder andere, für den sozialistischen Aufbau oder 
für die Verteidigung wichtige Gegenstände und Mate
rialien zu zerstören, unbrauchbar zu machen, zu be
schädigen oder beiseite zu schaffen, wird mit Freiheits
strafe nicht unter drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebens
längliche Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt 
werden.

§ 104 
Sabotage

(1) Wer es mit dem Ziel, die sozialistische Staats
oder Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokrati
schen Republik zu schädigen, unternimmt, durch Irre
führung oder andere Behinderung staatlicher oder ge

nossenschaftlicher Einrichtungen oder Betriebe oder 
unter Mißbrauch seiner staatlichen oder gesellschaft
lichen Funktion oder beruflichen Stellung oder unter 
Umgehung der sich daraus ergebenden Pflichten

1. die planmäßige Entwicklung der Volkswirtschaft 
oder einzelner ihrer Zweige oder Betriebe oder die 
Erfüllung der Volkswirtschaftspläne;

2. die Tätigkeit der Organe des Staates oder gesell
schaftlicher Organisationen;

3. die Verteidigungskraft oder die Verteidigungsmaß
nahmen der Deutschen Demokratischen Republik

zu durchkreuzen oder zu desorganisieren, wird mit Frei
heitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebens
längliche Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt 
werden.

§ 105
Staatsfeindlicher Menschenhandel

Wer es
1. mit dem Ziel, die Deutsche Demokratische Republik 

zu schädigen;
2. in Zusammenhang mit Organisationen, Einrichtun

gen, Gruppen oder Personen, die einen Kampf ge
gen die Deutsche Demokratische Republik führen, 
oder mit Wirtschaftsunternehmen oder deren Ver
tretern

unternimmt, Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik in außerhalb ihres Staatsgebietes liegende Ge
biete oder Staaten abzuwerben, zu verschleppen, auszu
schleusen oder deren Rückkehr zu verhindern, wird mit 
Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.

\ §106
Staatsfeindliche Hetze

(1) Wer mit dem Ziel, die sozialistische Staats- oder 
Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokratischen 
Republik zu schädigen oder gegen sie aufzuwiegeln,

1. Schriften, Gegenstände oder Symbole, die die staat
lichen, politischen, ökonomischen oder anderen ge
sellschaftlichen Verhältnisse der Deutschen Demo
kratischen Republik diskriminieren, einführt, her
stellt, verbreitet oder anbringt;

2. Verbrechen gegen den Staat androht oder dazu auf
fordert, Widerstand gegen die sozialistische Staats
oder Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokra
tischen Republik zu leisten;

3. Repräsentanten oder andere Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik oder die Tätigkeit staat
licher oder gesellschaftlicher Organe und Einrich
tungen diskriminiert;

4. den Faschismus oder Militarismus verherrlicht,
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf 
Jahren bestraft.

(2) Wer zur Durchführung des Verbrechens Publika
tionsorgane oder Einrichtungen benutzt, die einen 
Kampf gegen die Deutsche Demokratische Republik 
führen oder das Verbrechen im Aufträge derartiger 
Einrichtungen oder planmäßig durchführt, wird mit 
Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

(3) Im Fall des Absatzes I Ziffer 3 ist der Versuch, in 
allen anderen Fällen sind Vorbereitung und Versuch 
strafbar.


